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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1952

Norm

EheG §65

Rechtssatz

Bedeutung der Drohung der geschiedenen Ehegattin, sie werde ihren geschiedenen Mann bei der Kommandantur der

Besatzungsmacht anzeigen, weil er 1945 aus der Kriegsgefangenschaft geflüchtet sei.
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